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Sonderbauvorschriften 

zum 

Alignementsplsn 'Kirchenfeldstrasse" 

/y/ I hi 

(Plan Nr. 3022 vom 10.Aug. 1955) 

Art. 1. Wirkungsbereich und Zweck 

Für das im Alignementsplan "Kirchenfeldstrasse'1, Plan Nr.3022 
umrandete Feld A bezwecken die nachfolgenden Sonderbauvor¬ 
schriften die Erhaltung des villenartigen Charakters der 
heutigen Bebauung. 

Art. 3. Gebäudelänge, Grenz -und Gebäudeabs t:inde » 

i Das Feld A ist aussehliessltch der Bebauung durch freistehende 
' Gebäude reserviert, deren Fe.ssadenlähgen an der Kirchen.feld- 
\strasse 18,00 m nicht überschreiten dürfen. 
Der seitliche Grenz abstand der Gebäude soll mindestens 6,00 -m, 

\ der Gebäudeabstand mindestens 12,00 m betragen. 

Art, 4. Geschosszahl. 

Im Felde A dürfen nur Wohngebäude mit 2 Geschossen und einem 
I ausgebauten Dachstock erstellt werden. 

Art. 5. Dachgestaltung « 

Die Dachfirste sind parallel zur Kirchenfeldstrasse anzuordnen. 
Die Gesamtbreite der Dachaufbauten darf 2/3 der betreffenden 
Fassadenbreiteft nicht Überschreiten. Als Breite gilt die 
grösste horizontale Abmessung in der Ansichtsfläehe unterhalb 
des Gesimses; über dem Kehlgebälk sind solche Aufbauten nicht 
gestattet. 

Autogaragen müssen von der im Alignementsplan eingezeichneten 
zukünftigen Strassenlinie mindestens 5,0 m Abstand aufweisen. 
Bei der Anlage der Ein-und Ausfahrten ist auf eine gute Ge¬ 
staltung des Strassenbilöes Rücksicht zu nehmen. Der öffent¬ 
liche Verkehr auf der Kirchenfelistrasse und die Verkehrs- 
übersicht dürfen nicht beeinträchtigt werden. 

Soweit hier nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften 

Art. 2. Einheitlichkeit im Strassenbild. 

Die Gebäude müssen in ihrer Gesamterscheinung die Einheit¬ 
lichkeit des Strassenbildes wahren. 
Es ist auf die Verwendung einheitlichen Baumaterials für 
das Aeussere der Gebäude Bedacht zu nehmen. 

Art. 6. Garagen 

Art. 7. Stellung zur Bauordnung 

der Bauordnung. 

Bern, den 10. Aug. 1955 
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Genehmigt durch den 

Gemslnderat'der Stadt Bern 

Bern, den 1 8. Jan. 1956 

Na.nerîs des Orn-iHrderates 

Der Sta^präsident : 

iDer Stadtsofaraftari 

Zeugnis 

Oeffentliohe Auflagst 31. Aug. 1954 - 20. Sept. 1954 

Publikation Amtsblatts 31* Aug. 1954 

Publikation Stadtanzeiger* 31. Aug. 1954 + 4. Sept. 1954 

Qemeindeabstimmung vom 12./13* Mai 1956 

Ergebnis» 15*831 Ja 4*281 Hein 

Bern, 5• Juni 1956 
Der Stadtsohreibers 
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leder, Frau Moosbrugger, Charlotte Smith, A. 
Zeerleder, alle vertreten durch Fürsprecher 
Stettier, Bubenbergplatz 8, 

14. Frau Gertrud Franke, Kirchenfeldstrasse 16, 
15. Erbengemeinschaft Hirzel-von Bondeli, vertreten 

durch Frau E. von Pogranyi-Hirzel, Kirchenfeld¬ 
strasse 75, 

16. Dr. Albert von Gross, vertreten durch Fürspre¬ 
cher B. von Graffenried, Bundesgasse 30, 

17. Frau R. Lanz, Kirchenfeldstrasse 10, vertreten 
durch Th. Fontana-Lanz, 

18. Immobiliengesellschaft Reseda AG., vertreten 
durch Fürsprecher Dr. Hans Marti, Schwanen¬ 
gasse, 

19. Kollektiveinsprache, sämtliche Einsprecher ver¬ 
treten durch Fürsprecher Dr. Kurt Witz, Markt¬ 
gasse 37. 
Allgemein rügen die Einsprecher die Verbreite¬ 

rung der Kirchenfeldstrasse und deren Ausbau zur 
Tangentenstrasse mit der Behauptung, dass hiefür 
kein Bedürfnis vorhanden sei, solange man nicht 
wisse, ob die Gaswerkbrücke erstellt werde. Die Gas¬ 
werkbrücke bilde das wichtigste Element der sog. 
Südtangente, und es sei nicht sicher, ob sie vom 
Volke beschlossen werde. Zu beiden Seiten der Kir¬ 
chenfeldstrasse habe man eine abgeschlossene villen¬ 
artige Ueberbauung, weshalb ein Bedürfnis nach 
einer Aenderung der Strasse nicht gegeben sei. Die 
Idee einer Gaswerkbrücke sei überlebt. Die Südtan¬ 
gente habe sich als unzweckmässig erwiesen, weil 
der Verkehr beim Thunplatz doch wieder mit dem¬ 
jenigen aus der Stadt zusammenfalle. Uebrigens 
würde der Durchgangsverkehr in der Kirchenfeld¬ 
strasse durch eine grosse Zahl von Querstrassen ge¬ 
fährdet. Es sei ein Widersinn, durch ein Quartier 
mit offener, villenartiger Ueberbauung und ausge¬ 
sprochenem ruhigem Wohncharakter eine Hauptver¬ 
kehrsader zu legen, dies unter Aufhebung der Vor¬ 
gärten, die immerhin einen gewissen Schutz gegen 
die Strasse zu gewährten. 

Die Einsprachen richten sich überdies gegen Ein¬ 
zelheiten des Planes und zum Teil auch gegen die 
Sonderbauvorschriften. 

2. Nach bundesgerichtlicher Praxis sind für 
baupolizeiliche Beschränkungen des Grundeigentums 
erforderlich eine gesetzliche Grundlage, ein öffent¬ 
liches Interesse und gegebenenfalls die Bereitschaft 
des Gemeinwesens zur Ausrichtung einer Entschä¬ 
digung. Das Alignementsgesetz vom 15. Juli 1894 er¬ 
mächtigt die Gemeinden, mit Genehmigung des Re¬ 
gierungsrates auch nur für einzelne Teile ihres Ge¬ 
bietes Alignementspläne aufzustellen und in diese 
die erforderlichen öffentlichen Strassen, Plätze und 
Anlagen einzuzeichnen (§ 1, 2 und 7 ff.). Dabei ist 
auf die Förderung des Verkehrs, der Feuersicherheit 

Aus diesen Gründen wird 
beschlossen: 

1. Der von der Einwohnergemeinde Bern am 
12./13. Mai 1956 beschlossene Alignementsplan Kir¬ 
chenfeldstrasse wird unter Vorbehalt von Dritt- 
mannsrechten genehmigt. 

2. Den mit dem Alignementsplan beschlossenen 
Sonderbauvorschriften für das Feld A wird die Ge¬ 
nehmigung versagt. ' 

3. Alle noch verbleibenden Einsprachen werden, 
vorbehältlich Ziffer 2 hievor, als öffentlich-rechtlich 
unbegründet abgewiesen. 

Der Regierungsstatthalter von Bern erhält den 
Auftrag, diesen Beschluss dpm Gemeinderat der 
Stadt Bern unter Zustellung eines Doppels Aligne¬ 
mentsplan und den Elnsprechern bzw. deren Vertre¬ 
tern zu eröffnen. Die Genehmigungskosten (inkl. 
Stempel) im Betrage von Fr. 150.— sind von der 
Einwohnergemeinde Bern' zu beziehen und mit ent¬ 
sprechenden Markenwerten zu verrechnen. Je ein 
Doppel Beschluss und Alignementsplan sind für das 
Amtsarchiv bestimmt. 

An die Baudirektion. 

Für getreuen Protokollauszug 

der Staatsschreiber: 

Schneider. 
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